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Bebauungsplan Nr. 248 Teilplan 1 – Westseite Buddestraße – 4. Ände-
rung 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB 

 

Ihr Schreiben vom 29.11.2019 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die vorbezeichnete Planmaßnahme befindet sich über dem auf Steinkohle 

verliehenen Bergwerksfeld „General Werder“, über dem auf Raseneisen-

stein verliehenen, inzwischen erloschenen Distriktsfeld „Gottes Gnaden“, 

über dem auf Kohlenwasserstoffe erteilten Bewilligungsfeld „Wildblumen-

Gas“ sowie über dem auf Kohlenwasserstoffe erteilten Erlaubnisfeld „CBM-

RWTH“ (zu wissenschaftlichen Zwecken). Eigentümerin des Bergwerksfel-

des „General Werder“ ist die RAG Aktiengesellschaft, Im Welterbe 10 in 

45141 Essen. Letzte Eigentümerin des Distriktsfeldes „Gottes Gnaden“ war 

die MAN SE in München, vertreten durch die MAN GHH Immobilien GmbH, 

Sterkrader Venn 2 in 46145 Oberhausen. Diese Gesellschaft ist auch heute 

noch erreichbar. Inhaberin der Bewilligung „Wildblumen-Gas“ ist die Mine-
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gas GmbH, Rüttenscheider Straße 1 - 3 in 45128 Essen. Inhaberin der Er-

laubnis „CBM-RWTH“ ist die RWTH Aachen, Lehrstuhl und Institut für 

Markscheidewesen, Wüllnerstraße 2 in 52062 Aachen. 

 

Ausweislich der derzeit hier vorliegenden Unterlagen ist im Bereich des 

Planvorhabens kein heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau dokumen-

tiert. Danach ist mit bergbaulichen Einwirkungen nicht zu rechnen. 

 

Im hier geführten Bergbau- Alt- und Verdachtsflächen-Katalog (BAV-Kat) 

sind nördlich des Planvorhabens folgende Verdachtsflächen verzeichnet: 

 

 4309-S-003, General Blumenthal ¾, Zeche, Kokerei mit Nebenge-

winnung, Dampfkühler, Grubengasgewinnung, 

 4309-A-007, Nr. 2, General Blumenthal ¾, Halde, 

 4309-A-004, General Blumenthal ¾, Halde. 

 

Bis auf den Bereich Grubengasgewinnung hat die Bergaufsicht dort bereits 

geendet. Mit dem Ende der Bergaufsicht ging die Zuständigkeit für diese 

Flächen auf die Stadt Recklinghausen über, so dass die konkreten Folge-

nutzungen dieser Flächen, einschließlich der gegebenenfalls nachträglich 

durchgeführten umweltrelevanten Maßnahmen, hier nicht bekannt sind. 

Daher können auch keine konkreten Aussagen über Art und Umfang der 

aktuellen, umweltrelevanten Einflüsse oder Beeinträchtigungen, die gege-

benenfalls noch von diesen Flächen ausgehen könnten, getroffen werden. 

Ich empfehle Ihnen daher, sich an Ihre Untere Bodenschutzbehörde zu 

wenden. 

 

Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit dem Feldesei-

gentümer / Bergwerksunternehmer nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, 

diesem in Bezug auf mögliche zukünftige bergbauliche Planungen, zu 

bergbaulichen Einwirkungen aus bereits umgegangenem Bergbau sowie zu 
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dort vorliegenden weiteren Informationen bzgl. bergschadensrelevanter 

Fragestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Möglicherweise 

liegen dem Feldeseigentümer / Bergwerksunternehmer auch Informationen 

zu Bergbau in dem betreffenden Bereich vor, der hier nicht bekannt ist. Ins-

besondere sollte dem Feldeseigentümer / Bergwerksunternehmer dabei 

auch Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von Anpassungs- 

oder Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Bergschäden zu äußern. 

Diese Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich zwischen Grundeigen-

tümer / Vorhabensträger und Bergwerksunternehmer / Feldeseigentümer 

zu regeln. 

 

Abschließend sei erwähnt, dass eine Erlaubnis das befristete Recht zur 

Aufsuchung des bezeichneten Bodenschatzes innerhalb der festgelegten 

Feldesgrenzen gewährt. Unter dem „Aufsuchen“ versteht man Tätigkeiten 

zur Feststellung (Untersuchung) des Vorhandenseins und der Ausdehnung 

eines Bodenschatzes. Eine Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken dient ledig-

lich dem Konkurrenzschutz und klärt in Form einer Lizenz nur grundsätz-

lich, welcher Unternehmer in diesem Gebiet Anträge auf Durchführung 

konkreter Aufsuchungsmaßnahmen stellen darf. Eine Erlaubnis zu wissen-

schaftlichen Zwecken kann auch neben einer auf denselben Bodenschatz 

erteilten Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken bestehen. Eine erteilte Er-

laubnis gestattet noch keinerlei konkrete Maßnahmen, wie z. B. Untersu-

chungsbohrungen, sodass Umweltauswirkungen in diesem Stadium allein 

aufgrund einer Erlaubnis nicht hervorgerufen werden können. Konkrete 

Aufsuchungsmaßnahmen wären erst nach weiteren Genehmigungsverfah-

ren, den Betriebsplanzulassungsverfahren, erlaubt, die ganz konkret das 

„Ob“ und „Wie“ regeln. Vor einer Genehmigungsentscheidung erfolgt ge-

mäß den gesetzlichen Vorschriften eine Beteiligung von ggf. betroffenen 

Privaten, Kommunen und Behörden. Des Weiteren werden ausführlich und 

gründlich alle öffentlichen Belange - insbesondere auch die des Gewässer-
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schutzes - geprüft, gegebenenfalls in einem separaten wasserrechtlichen 

Erlaubnisverfahren. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf 

Im Auftrag: 

 

 

(Habicht) 


